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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele antisemitisch motivierte Straftaten in Baden-Württemberg in den ers-
ten drei Quartalen 2023 begangen wurden (bitte nach Datum, Ort und erfülltem 
Straftatbestand aufschlüsseln);

2.  wie viele antisemitisch motivierte Straftaten in Baden-Württemberg im Okto-
ber 2023 begangen bzw. polizeilich erfasst wurden (bitte die einzelnen Straf-
taten nach Datum, Ort und erfülltem Straftatbestand aufschlüsseln);

3.		in	wie	vielen	der	Fälle	im	Sinne	von	Ziffer	1	und	2	Ermittlungsverfahren	ein-
geleitet wurden, Anklage erhoben wurde, strafrechtliche Verurteilungen statt-
fanden und Ermittlungen bzw. Verfahren eingestellt wurden;

4.		wie	 viele	Angriffe	 auf	 jüdische	 und/oder	 israelische	Einrichtungen	 es	 in	 den	
ersten	drei	Quartalen	2023	gab	(bitte	nach	Datum	und	Ort	auflisten);

5.		wie	viele	Angriffe	auf	jüdische	und/oder	israelische	Einrichtungen	es	im	Okto-
ber	2023	gab	(bitte	nach	Datum	und	Ort	auflisten);

6.		welche	bzw.	wie	viele	Straftaten	bei	den	Angriffen	im	Sinne	von	Ziffer	4	und	5	
begangen bzw. polizeilich erfasst wurden;

7.		ob	seit	dem	Angriff	der	Hamas	auf	Israel	am	7.	Oktober	ein	signifikanter	An-
stieg	 antisemitischer	Straftaten,	 insbesondere	 auch	Beleidigungen	 im	 Internet	
und	Bedrohungen	in	der	Öffentlichkeit,	sowie	Angriffe	auf	jüdische	Einrichtun-
gen, insbesondere auch Sachbeschädigungen oder Blockaden, messbar ist;
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	 8.		welche	Erkenntnisse	ihr	darüber	vorliegen,	inwiefern	sich	bewaffnete	Eskala-
tionen	zwischen	Israel	und	Palästina	empirisch	belegbar	auf	den	Anstieg	anti-
semitischer Vorfälle, insbesondere antisemitischer Straftaten, auswirken;

	 9.		in	wie	vielen	Fällen	bei	Personen,	die	nicht	die	deutsche	Staatsbürgerschaft	
haben, maßgeblich nach einer Verurteilung wegen Straftaten aus antisemiti-
schen Motiven, insbesondere auch § 130 Strafgesetzbuch (StGB) oder § 140 
StGB, in den letzten fünf Jahren ein Ausweisungsinteresse begründet wurde;

10.		in	wie	vielen	der	 in	Ziffer	9	genannten	Fälle	eine	Ausreisepflicht	begründet	
und	in	wie	vielen	Fällen	diese	Ausreisepflicht	vollzogen	wurde.

23.10.2023

Binder,	Dr.	Weirauch,	Ranger,	Hoffmann,	Weber	SPD

B e g r ü n d u n g

Seit	den	Terrorangriffen	der	Hamas	auf	 Israel	häufen	sich	Berichte	über	antise-
mitische Straftaten in Deutschland. Der Antrag fragt nach ersten statistischen und 
kriminologischen Einschätzungen der Lage in Baden-Württemberg.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 15. November 2023 Nr. 3-0141.5-350/120 nimmt das Mi-
nisterium	des	Inneren,	für	Digitalisierung	und	Kommunen	im	Einvernehmen	mit	
dem Ministerium der Justiz und für Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie viele antisemitisch motivierte Straftaten in Baden-Württemberg in den ers-
ten drei Quartalen 2023 begangen wurden (bitte nach Datum, Ort und erfüll-
tem Straftatbestand aufschlüsseln);

Zu 1.:

Die	 statistische	 Erfassung	 der	 Politisch	motivierten	Kriminalität	 (PMK)	 erfolgt	
auf	der	Grundlage	des	Kriminalpolizeilichen	Meldedienstes	Politisch	motivierte	
Kriminalität	 (KPMD-PMK).	Mit	Beschluss	der	Ständigen	Konferenz	der	 Innen-
minister und -senatoren der Länder vom 10. Mai 2001 sind rückwirkend zum  
1.	Januar	2001	mit	dem	„Definitionssystem	Politisch	motivierte	Kriminalität“	und	
den	 „Richtlinien	 für	 den	 Kriminalpolizeilichen	Meldedienst	 in	 Fällen	 Politisch	
motivierter	 Kriminalität	 (KPMD-PMK)“	 die	 bundesweit	 einheitlich	 geltenden	
Kriterien	 zur	 Definition	 und	 Erfassung	 politisch	motivierter	 Straftaten	 in	 Kraft	
gesetzt	worden.	Diese	beinhalten	u.	a.	bundeseinheitlich	vereinbarte	Katalogwerte	
(Themenfelder,	Angriffsziele	und	Tatmittel),	welche	statistisch	auswertbar	sind.

Im	Jahr	2023	wurden	bis	zum	3.	Quartal	unter	dem	Themenfeld	„Antisemitisch“	
insgesamt	 184	 Straftaten	 im	 KPMD-PMK	 erfasst.	 Nachfolgend	 werden	 diese	
nach Datum, Tatort und Tatbestand aufgelistet: 
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Im	 Bereich	 der	 Volksverhetzung	 gemäß	 §	 130	 StGB	 stellen	 insbesondere	 Bad	
Friedrichshall	sowie	Karlsruhe	regionale	Schwerpunkte	dar.	Im	Übrigen	wird	da-
rauf	hingewiesen,	 dass	bei	Straftaten	mit	 dem	Tatmittel	 Internet,	 deren	 tatsäch-
licher Tatort aufgrund fehlender Anhaltspunkte unbekannt ist, entsprechend der 
Erfassungsregeln	 des	 KPMD-PMK	 der	 Feststellungsort	 der	 Delikte	 als	 statisti-
scher Tatort erfasst wird.

2.  wie viele antisemitisch motivierte Straftaten in Baden-Württemberg im Oktober 
2023 begangen bzw. polizeilich erfasst wurden (bitte die einzelnen Straftaten 
nach Datum, Ort und erfülltem Straftatbestand aufschlüsseln);

7.		ob	seit	dem	Angriff	der	Hamas	auf	Israel	am	7.	Oktober	ein	signifikanter	An-
stieg antisemitischer Straftaten, insbesondere auch Beleidigungen im Internet 
und	Bedrohungen	in	der	Öffentlichkeit,	sowie	Angriffe	auf	jüdische	Einrichtun-
gen, insbesondere auch Sachbeschädigungen oder Blockaden, messbar ist;

8.		welche	Erkenntnisse	ihr	darüber	vorliegen,	inwiefern	sich	bewaffnete	Eskala-
tionen zwischen Israel und Palästina empirisch belegbar auf den Anstieg anti-
semitischer Vorfälle, insbesondere antisemitischer Straftaten, auswirken;

Zu 2., 7. und 8.:

Zu	den	Ziffern	2,	7	und	8	wird	aufgrund	ihres	Sachzusammenhangs	gemeinsam	
Stellung genommen.

Auf	die	Ausführungen	zur	Erfassungssystematik	des	KPMD-PMK	unter	der	Stel-
lungnahme	zu	Ziffer	1	wird	verwiesen.	

Auswertungen	 des	 KPMD-PMK	 zu	 eng	 umgrenzten	 Zeiträumen,	 wie	 hier	 ab	
Oktober 2023, unterliegen erheblichen Verzerrungsfaktoren, da die zugrundelie-
genden Straftaten regelmäßig noch Gegenstand laufender Ermittlungen sind und 
einzelne	Straftaten	im	KPMD-PMK	noch	nicht	erfasst	sind.	Eine	belastbare	Aus-
wertung	des	KPMD-PMK	im	Sinne	der	Fragestellung	ist	daher	nicht	möglich.	

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat unmittelbar nach den Terroran-
schlägen	gegen	den	Staat	Israel	eine	zentrale	Informationssammelstelle	eingerich-
tet. Dadurch ist eine fortlaufende Bewertung der Lage und eine daran angepasste 
Einsatzplanung	gewährleistet.	Bislang	wurden	über	die	Informationssammelstelle	
mit Stand 5. November 2023 Vorkommnisse im niedrigen dreistelligen Bereich 
in Baden-Württemberg gemeldet. Der deliktische Schwerpunkt liegt bei der Be-
schädigung	oder	dem	Entfernen	von	im	öffentlichen	Raum	angebrachten	Flaggen	
des	 Staates	 Israels	 sowie	 Sachbeschädigungen	 in	 Form	 von	 Farbschmierereien	
mit	teilweise	volksverhetzendem	Inhalt.	Körperliche	Übergriffe	und	unmittelbare	
Konfrontationen	sind	weiterhin	selten.	Die	bislang	erfassten	Straftaten	und	Aktio-
nen	sind	fast	ausschließlich	gegen	Israel	gerichtet.	Vorkommnisse,	die	sich	gegen	
Palästina	richten,	liegen	im	einstelligen	Bereich.

Die Sicherheitslage in Deutschland und Baden-Württemberg wird maßgeblich 
auch	von	Entwicklungen	und	Konflikten	im	Ausland	beeinflusst,	sodass	tagesak-
tuelle	Geschehnisse	im	In-	und	Ausland	auch	zu	Aktionen	in	Baden-Württemberg	
führen	können.	Dies	wirkt	sich	erkennbar	auf	das	Demonstrationsgeschehen	aus.	
Vor	 dem	Hintergrund	 der	 Terroranschläge	 gegen	 den	 Staat	 Israel	 und	 dem	 da-
mit in Zusammenhang stehenden Straftatenaufkommen ist in Baden-Württemberg 
insgesamt ein Anstieg antisemitischer Straftaten wahrscheinlich.
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3.		in	wie	vielen	der	Fälle	im	Sinne	von	Ziffer	1	und	2	Ermittlungsverfahren	ein-
geleitet wurden, Anklage erhoben wurde, strafrechtliche Verurteilungen statt-
fanden und Ermittlungen bzw. Verfahren eingestellt wurden;

Zu 3.:

Bezüglich	der	Erfassungskriterien	und	Auswertemöglichkeiten	der	Politisch	mo-
tivierten	Kriminalität	wird	auf	die	Stellungnahmen	zu	Ziffer	1	und	Ziffer	2	ver-
wiesen.

Bei	 den	 in	Ziffer	 1	 und	2	 genannten	Fällen	 handelt	 es	 sich	 um	eingeleitete	Er-
mittlungsverfahren. Eine Verlaufsstatistik existiert in Baden-Württemberg indes 
nicht, sodass keine strukturiert statistischen Aussagen über Einstellungen oder 
Verurteilungen	 der	 in	 Rede	 stehenden	 Ermittlungsverfahren	 getroffen	 werden	
können.	

Die Strafverfolgungsstatistik erfasst Verurteilungen durch baden-württembergi-
sche Strafgerichte nach bestimmten Straftatbeständen des Strafgesetzbuchs oder 
des	 Nebenstrafrechts.	 Eine	 differenzierte	 Erfassung	 nach	 einzelnen	 Tatmodali-
täten,	der	Zugehörigkeit	des	Verurteilten	zu	einer	politischen	Gruppierung	oder	
nach	dessen	Tatmotivation	findet	nicht	statt.	Diese	Grundsätze	gelten	auch	für	die	
Erfassung von Ermittlungsverfahren in den staatsanwaltschaftlichen Verfahrens-
registern.

Die	Daten	der	bundeseinheitlich	geführten	Sonderstatistik	„Hasskriminalität“	lie-
gen für den abgefragten Zeitraum noch nicht vor.

Eine händische Aktenauswertung staatsanwaltschaftlicher bzw. gerichtlicher Ak-
ten ist innerhalb der zur Beantwortung parlamentarischer Anfragen zur Verfü-
gung	 stehenden	 Zeit	 angesichts	 des	 jährlichen	 staatsanwaltschaftlichen	 und	 ge-
richtlichen Fallaufkommens nicht mit vertretbarem Aufwand leistbar.

4.		wie	 viele	Angriffe	 auf	 jüdische	 und/oder	 israelische	Einrichtungen	 es	 in	 den	
ersten	drei	Quartalen	2023	gab	(bitte	nach	Datum	und	Ort	auflisten);

5.		wie	viele	Angriffe	auf	jüdische	und/oder	israelische	Einrichtungen	es	im	Okto-
ber	2023	gab	(bitte	nach	Datum	und	Ort	auflisten);

6.		welche	bzw.	wie	viele	Straftaten	bei	den	Angriffen	im	Sinne	von	Ziffer	4	und	5	
begangen bzw. polizeilich erfasst wurden;

Zu 4. bis 6.:

Zu	den	Ziffern	4	bis	6	wird	aufgrund	ihres	Sachzusammenhangs	gemeinsam	Stel-
lung genommen.

Bezüglich	der	Erfassungskriterien	und	Auswertemöglichkeiten	der	Politisch	mo-
tivierten	Kriminalität	wird	auf	die	Stellungnahmen	zu	Ziffer	1	und	Ziffer	2	ver-
wiesen.

Die	Begriffe	 „jüdische	Einrichtung“	 und	 „israelische	Einrichtung“	 stellen	 keine	
auswertbaren	Entitäten	des	KPMD-PMK	dar.

Gemäß	 einer	 hilfsweisen	 Auswertung	 des	 KPMD-PMK	 zu	 dem	 Angriffsziel	 
„Synagoge“	und	der	Kombination	des	Angriffsziels	„religiöse	Einrichtung“	sowie	
dem	Themenfeld	„Antisemitisch“	wurden	im	Jahr	2023	bis	zum	3.	Quartal	2023	
drei politisch motivierte Straftaten erfasst. Diese ereigneten sich am 11. März 
2023 in 79098 Freiburg im Breisgau, am 11. April 2023 in 71332 Waiblingen so-
wie	am	25.	Juli	2023	in	68159	Mannheim.	Hierbei	handelt	es	sich	um	zwei	Volks-
verhetzungen und eine Beleidigung. 

Bei den genannten Fällen handelt es sich um statistisch erfasste Straftaten und 
somit um eingeleitete Ermittlungsverfahren.
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 9.  in wie vielen Fällen bei Personen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft 
haben, maßgeblich nach einer Verurteilung wegen Straftaten aus antisemiti-
schen Motiven, insbesondere auch § 130 Strafgesetzbuch (StGB) oder § 140 
StGB, in den letzten fünf Jahren ein Ausweisungsinteresse begründet wurde;

10.		in	wie	 vielen	der	 in	Ziffer	9	genannten	Fälle	 eine	Ausreisepflicht	begründet	
und	in	wie	vielen	Fällen	diese	Ausreisepflicht	vollzogen	wurde.

Zu 9. und 10.:

Zu	 den	 Ziffern	 9	 und	 10	wird	 aufgrund	 ihres	 Sachzusammenhangs	 gemeinsam	
Stellung genommen.

Grundsätzlich ist im Fall einer strafrechtlichen Verurteilung wegen der genannten 
Straftaten davon auszugehen, dass ein Ausweisungsinteresse im Sinne des § 54 
Aufenthaltsgesetz	vorliegt.	Hierzu	erfolgt	jedoch	keine	statistische	Erfassung.

Sofern	ein	Ausweisungsinteresse	vorliegt,	entscheidet	die	Ausländerbehörde	nach	
einer	 umfassenden	Prüfung	 unter	Berücksichtigung	der	 gesetzlichen	 vorgesehe-
nen	Bleibeinteressen	über	die	Ausweisung	der	betreffenden	Person.	Der	Landes-
regierung liegen zwar statistische Zahlen zu Ausweisungen vor, allerdings wird 
nicht erfasst, welches Ausweisungsinteresse der Ausweisung zugrunde lag. Eben-
so	wird	nicht	statistisch	erfasst,	ob	eine	ausgewiesene	Person	abgeschoben	wird	
bzw. einer Abschiebung eine Ausweisung vorausging. 

Daher	wäre	zur	Beantwortung	der	Ziffern	9	und	10	die	Sichtung	eines	jeden	Ein-
zelfalls erforderlich, was mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand nicht leist-
bar ist.

Strobl
Minister	des	Inneren,	
für	Digitalisierung	und	Kommunen
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